
Neue Pflichten für Verpackungen
Novelle des Verpackungsgesetzes – Praxisempfehlungen für industrielle Verpackungen

Die chemische Industrie nutzt industrielle Ver
packungen wie IBC (Intermediate Bulk Con
tainer), Stahl und Kunststofffässer, Big Bags 
und Paletten zum Transport von Rohstoffen 
und Zwischenprodukten. Gerade in Zeiten der 
Trendwende zu nachhaltigen Unternehmens
lösungen können diese Verpackungslösun
gen mit ihren Vorzügen punkten: Das Optimie
ren des Verpackungsdesigns für den Transport 
und die großen Füllvolumina minimieren den 
Einsatz von Verpackungsmaterialien. Zudem 
ermöglicht eine Standardisierung das Wieder
verwenden der Verpackung und trägt somit zur 
Abfallvermeidung bei. Die Rücknahme von Ver
packungen nach ihrer Entleerung ist im Verpa
ckungsgesetz geregelt.

Neue Pflichten für Inverkehrbringer
Das kürzlich novellierte Gesetz bringt einige 
neue Pflichten u. a. für Inverkehrbringer von 
industriellen Verpackungen mit sich. Im Fol
genden werden die neuen rechtlichen Vor
gaben für nichtsystembeteiligungspflichtige 

Verpackungen (s. GlossarKasten) skizziert 
und, sofern möglich, eine unverbindliche Pra
xisempfehlung ausgesprochen. Ausführliche 
Erläuterungen können den VCI Praxisempfeh
lungen Novelle Verpackungsgesetz entnom
men werden.

Registrierungspflicht
Es besteht ab 01.07.2022 die Pflicht für Her
steller (s. GlossarKasten) von jeglichen mit 
Ware befüllten Verpackungen sich bei der 
ZSVR (Zentrale Stelle Verpackungsregister) vor 
dem Inverkehrbringen registrieren zu lassen 
(§ 9 Abs. 1 VerpackG). Somit werden künftig 
sämtliche nichtsystembeteiligungspflichtige 
Verpackungen, die mit Ware befüllt in Verkehr 
gebracht werden, registrierungspflichtig, d. h. 
auch Transport, „Industrie“, und Mehrweg
verpackungen.

Die erstmalige Registrierung sowie Ände
rungsmitteilungen erfolgen über das elektroni
sche Datenverarbeitungssystem auf der Inter
netseite der ZSVR.

Hierbei sind u. a. die Markennamen anzu
geben, unter denen die Verpackungen in Ver
kehr gebracht werden. Es reicht aus, nur den 
generischen Markennamen (lt. ZSVR „Ober
marke“) und nicht sämtliche Produktnamen 
anzugeben. Weiterhin müssen Angaben zu 
den Verpackungen, die in Verkehr gebracht 
werden, aufgeschlüsselt nach systembetei
ligungspflichtigen Verpackungen und den 

Auf die Inverkehrbringer von in
dustriellen Verpackungen kom
men einige neue Pflichten wie z. B. 
erweiterte Registrierungs und 
Nachweispflichten zu. Hintergrund 
ist die Novelle des Verpackungs
gesetzes (VerpackG), das in sei
ner neuen Fassung grundsätzlich 
ab dem 03. Juli 2021 gültig ist. 
Das Datum des Inkrafttretens der 
Anforderungen liegt z. T. erst nach 
dem 03. Juli 2021. Der Verband 
der Chemischen Industrie hat 
einen Leitfaden für industrielle Ver
packungen verfasst und eine un
verbindliche Praxisempfehlung zur 
Novelle des Verpackungsgesetzes 
ausgesprochen.
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jeweiligen nichtsystembeteiligungspflichtigen 
Verpackungen nach Nummer 1 bis 5 (s. Kas
ten) erfolgen. Vermutlich werden diese Verpa
ckungsarten in einem Menü zum Auswählen 
(„Anklicken“) aufgelistet. Wichtig: Es dürften 
keine Angaben über Materialart und Masse 
der in Verkehr gebrachten Verpackungen ab
gefragt werden.

Mehrwegverpackungen
Mehrwegverpackungen werden ab 03.07.2021 
erstmalig ausdrücklich in § 15 VerpackG Abs. 1 
Satz 1 aufgenommen. Damit unterliegen Her
steller und in der Lieferkette nachfolgende Ver
treiber von Mehrwegverpackungen den in § 15 
VerpackG genannten Pflichten. Unter den Be
griff „Mehrwegverpackung“ nach § 3 Abs. 3 
VerpackG werden auch rekonditionierbare Ver
packungen wie Paletten, Stahlfässer, Kunst
stofffässer und KombiIBC gefasst.

Nachweis- und Dokumentationspflichten
Die Nachweis und Dokumentationspflichten 
über die Rücknahme und Verwertungsanfor
derungen werden künftig auf alle Verpackun
gen nach § 15 Abs. 1 Satz 1 ausgeweitet, d. h. 
auch auf Transport, „Industrie“, und Mehr
wegverpackungen. Diese Anforderung gilt ab 
01.01.2022.

Hierzu müssen Hersteller und in der Liefer
kette nachfolgende Vertreiber die im vorange
gangenen Kalenderjahr in Verkehr gebrachten, 
zurückgenommenen und verwerteten Verpa
ckungen jährlich bis zum 15. Mai dokumentie
ren. Dabei hat eine Aufschlüsselung nach Ma
terialart und Masse zu erfolgen. Zur Bewertung 
der Richtigkeit und Vollständigkeit der Doku
mentation sind geeignete Mechanismen zur 
Selbstkontrolle einzurichten. Die Dokumenta
tion ist allerdings ausschließlich auf Verlangen 
der zuständigen Landesbehörde vorzulegen 
(§ 15 Abs. 3 VerpackG).

Die Dokumentation der in Verkehr ge
brachten Verpackungen sollte für den In
verkehrbringer auf Grundlage seiner eige
nen, ihm zugänglichen Daten möglich sein. 
Die Dokumentation der zurückgenomme
nen und verwerteten „Einwegverpackungen“ 
kann bei einer entsprechenden Beauftragung 
durch den Hersteller/Vertreiber über die je
weiligen industriellen Rücknahmelösungen 
(GVÖ, KBS, RIGK, REPASACK) erfolgen. Da
gegen gestaltet sich die Dokumentation der 
zurückgenommenen und verwerteten Verpa
ckungen im Falle von Mehrwegverpackun
gen / rekonditionierbaren Verpackungen je
doch als schwierig oder gar nicht umsetzbar. 
Hintergrund ist, dass rekonditionierbare Ver
packungen in Offenen Kreisläufen zirkulieren 
(DIN EN 13429) und somit i.d.R. nicht beim 
ursprünglichen Inverkehrbringer zurückgege
ben werden. Die Pflicht zur Dokumentation 

ist jedoch so weit wie möglich zu führen. 
Dabei kann die Menge an zurückgenomme
nen und wieder in den Kreislauf zurückge
gebenen bzw. einer Verwertung zugeführten 
Verpackungen auch Null betragen, wenn of
fene Kreisläufe genutzt werden und keine ei
gene Rücknahme durch den Inverkehrbringer 
erfolgt.

Aufgrund der dargestellten Problematik 
empfehlt der VCI, die Dokumentation aufge
teilt nach Einweg und Mehrwegverpackun
gen zu führen. Dadurch lässt sich eine mögli
che „Verfälschung“ der „Rücknahmemengen“ 
vermeiden. 

Weitere Änderungen
Hersteller und in der Lieferkette nachfolgende 
Vertreiber von nichtsystembeteiligungspflichti
gen Verpackungen werden verpflichtet, finan
zielle und organisatorische Mittel vorzuhalten, 
um den Pflichten dieser Vorschrift nachzukom
men (ab 03.07.2021). 

Letztvertreiber von allen in § 15 Abs. 1 
Satz 1 VerpackG aufgeführten Verpackun
gen müssen nun den Endverbraucher über 
Rückgabemöglichkeiten und deren Sinn 
und Zweck informieren (ab 03.07.2021). 
Der VCILeitfaden für die industrielle Verpa
ckungsrücknahme informiert über die Mög
lichkeiten zur Wiederverwendung und Rück
nahme von industriellen Verpackungen und 
kann durch den Letztvertreiber dem Endver
braucher in geeigneter Weise zur Verfügung 
gestellt werden.

Die Definition der schadstoffhaltigen Füll
güter erfolgt nun unter Hinweis auf die ak
tuelle Chemikalienverbotsverordnung vom 
20. Januar 2017 (zuletzt geändert durch Arti
kel 300 der Verordnung vom 19. Juni 2020). 
Die Anpassung bringt Rechtssicherheit bei der 
korrekten Einordnung schadstoffhaltiger Füll
güter ab 01.01.2022.

Disclaimer
Soweit der Artikel juristische Erläuterungen und Em
pfehlungen enthält, so stellen diese eine unverbindli
che Information ohne jede Gewähr für Vollständigkeit 
und Richtigkeit dar. 

Die Verweise in diesem Artikel beziehen sich auf die ab 
dem 03.07.2021 grundsätzlich geltende Fassung der 
Novelle des Verpackungsgesetzes vom 09.06.2021, 
die am 14.06.2021 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht 
worden ist.

Die zitierten Leitfäden sind abrufbar unter: https://
www.vci.de/themen/logistikverkehr/verpackung
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Nicht-systembeteiligungspflichtige Verpackungen

Die Pflichten für nicht-systembeteiligungspflichtigen Verpackungen werden in § 15 VerpackG 
geregelt. Unter diesen Begriff fallen folgende Verpackungen (§ 15 VerpackG Abs. 1 Satz 1): 

1. Transportverpackungen, 

2.  Verkaufs- und Umverpackungen, die nach Gebrauch typischerweise nicht bei privaten End-
verbrauchern als Abfall anfallen, das heißt z. B. industrielle Verpackungen,

3.  Verkaufs- und Umverpackungen mit Systemunverträglichkeit nach § 7 Abs. 5 VerpackG 
(z. B. aufgrund von Umwelt- oder Gesundheitsgefährdung),

4. Verkaufsverpackungen schadstoffhaltiger Füllgüter und

5.  Mehrwegverpackungen (neu aufgenommen in § 15 VerpackG ab 03.07.2021), z. B. rekondi-
tionierbare Verpackungen.

Hersteller
Nach § 3 Abs. 14 VerpackG ist ein „Hersteller“ derjenige Vertreiber, der die Verpackung erst-
mals gewerbsmäßig in Deutschland in Verkehr bringt. Als Hersteller gilt aber auch derjenige, 
der Verpackungen gewerbsmäßig nach Deutschland einführt (Importeur).

Kontakt
Verband der Chemischen Industrie e.V. – VCI, 
Frankfurt
dr. kristin reuter
tel.: +49 69 2556 1374
k.reuter@vci.de  
www.vci.de

Diesen Beitrag können Sie auch in der  Wiley 
Online Library als pdf lesen und  abspeichern:

https://dx.doi.org/10.1002/citp.202100922
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